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I. EINLEITUNG 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung am 10. Dezember 2013 eine Reihe von Abänderungen zu 
dem obengenannten Vorschlag angenommen, jedoch auf dieser Tagung nicht über seine legislative 
Entschließung abgestimmt und somit die erste Lesung nicht abgeschlossen, so dass noch eine Eini-
gung in erster Lesung erzielt werden kann1. Der Gegenstand wurde anschließend gemäß Artikel 57 
Absatz 2 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments an den Ausschuss zurücküberwiesen. 

1 Siehe Dok. 17504/13. 
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Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der gemeinsamen Erklärung zu den praktischen Moda-
litäten des Mitentscheidungsverfahrens1 haben der Rat, das Europäische Parlament und die Kom-
mission informelle Gespräche geführt, um in erster Lesung zu einer Einigung über dieses Dossier 
zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens zu 
vermeiden. 

Die nachfolgenden informellen Gespräche führten zu einer Einigung. In diesem Zusammenhang hat 
der Berichterstatter, Herr Paul MURPHY (GUE/NGL, IE), im Namen des Ausschusses für inter-
nationalen Handel eine Kompromissabänderung (Abänderung 14) zu dem Verordnungsvorschlag 
vorgelegt. Über diese Abänderung war bei den informellen Gesprächen Einvernehmen erzielt 
worden, und sie sollte folglich die Abänderungen, die im Plenum vorher angenommen worden 
waren, ersetzen. 

Der Ausschuss brachte zusätzlich die Abänderung 15 (eine Erklärung der Kommission betreffend) 
zu der legislativen Entschließung ein. 

 

II. ABSTIMMUNG 

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 2. April 2014 den Kompromiss-
änderungsantrag (Änderungsantrag 14) zu dem Verordnungsvorschlag angenommen. Außerdem hat 
es die Abänderung 15 zu der legislativen Entschließung angenommen. 

Der so geänderte Kommissionsvorschlag stellt den Standpunkt des Europäischen Parlaments in 
erster Lesung dar und ist in seiner legislativen Entschließung (siehe Anlage) enthalten2. 

Der Standpunkt des Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen getroffenen Verein-
barung. Folglich dürfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen. 

Der Rechtsakt würde anschließend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen. 

 

1 ABl. C 145 vom 30.6.2007, S. 5. 
2 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen Entschließung sind die am 

Kommissionsvorschlag vorgenommenen Änderungen wie folgt markiert: Ergänzungen zum 
Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das 
Symbol "  
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ANLAGE 
(2.4.2014) 

Einfuhr von Reis aus Bangladesch ***I 

Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014 zu dem Vorschlag 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einfuhr von Reis 
mit Ursprung in Bangladesch (COM(2012)0172 – C7-0102/2012 – 2012/0085(COD)) 

 

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung) 

Das Europäische Parlament, 

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(COM(2012)0172), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 207 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet 
wurde (C7-0102/2012), 

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

– in Kenntnis der vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 17. Februar 2014 gemachten 
Zusage, den Standpunkt des Europäischen Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen, 

– gestützt auf Artikel 55 seiner Geschäftsordnung, 

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für internationalen Handel (A7-0304/2013), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest1; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügte Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, ihren Vorschlag 
 

4. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission 
sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

1  Dieser Standpunkt ersetzt die am 10. Dezember 2013 angenommenen Abänderungen 
3)0542). 
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P7_TC1-COD(2012)0085 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 2. April 2014 im 

Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) Nr. .../2014 des Europäischen Parlaments und 

des Rates über die Einfuhr von Reis mit Ursprung in Bangladesch und zur Aufhebung der 

Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates  

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
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nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Rahmen der Uruguay-Runde hat sich die Union verpflichtet, 

Präferenzeinfuhrregelungen für Reis mit Ursprung in den am wenigsten entwickelten 

Ländern anzubieten. Von den Ländern, an die das Angebot gerichtet war, hat Bangladesch 

sein Interesse an der Entwicklung des Handels mit Reis bekundet. Zu diesem Zweck ist die 

Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates2 erlassen worden. 

(2) Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 wurden der Kommission Befugnisse zur 

Durchführung einiger ihrer Bestimmungen übertragen. Infolge des Inkrafttretens des 

Vertrags von Lissabon sollten diese Befugnisse mit den Artikeln 290 und 291 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) in Einklang gebracht werden. Aus 

Gründen der Klarheit empfiehlt es sich, die Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 aufzuheben 

und durch diese Verordnung zu ersetzen. 

1  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 2. April 2014. 
2  Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 des Rates vom 26. November 1990 über die Einfuhr von 

Reis mit Ursprung in Bangladesch (ABl. L 337 vom 4.12.1990, S. 1). 
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(3) Die Präferenzeinfuhrregelung umfasst eine Verringerung des Einfuhrzolls im Rahmen 

einer bestimmten Menge von geschältem Reis. Die entsprechenden Mengen auf anderen 

Verarbeitungsstufen als derjenigen von geschältem Reis sollten gemäß der Verordnung 

(EG) Nr. 1312/2008 der Kommission1 berechnet werden. 

1 Verordnung (EG) Nr. 1312/2008 der Kommission vom 19. Dezember 2008 über die 
Festsetzung der Umrechnungssätze für die Verarbeitungsstufen von Reis sowie über die 
Festsetzung der Bearbeitungskosten und des Wertes der Nebenprodukte (ABl. L 344 vom 
20.12.2008, S. 56). 
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(4) Bei der Festsetzung der Einfuhrzölle für im Rahmen dieser Verordnung eingeführten Reis 

mit Ursprung in Bangladesch sollten die einschlägigen Bestimmungen der Verordnung 

(EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates1 berücksichtigt werden. 

(5) Um sicherzustellen, dass die Vorteile der Präferenzeinfuhrregelung auf Reis mit Ursprung 

in Bangladesch beschränkt sind, sollte eine Ursprung . 

(6) Um bestimmte nicht wesentliche Vorschriften dieser Verordnung zu ergänzen oder zu 

ändern, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß Artikel 290 AEUV 

Rechtsakte zur Festlegung von Vorschriften zu erlassen, die gemäß Artikel 66 der 

Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates2 die 

Teilnahme an der Regelung von der Leistung einer Sicherheit abhängig machen. Es ist von 

besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit 

angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt. Bei 

der Vorbereitung und Ausarbeitung delegierter Rechtsakte sollte die Kommission 

gewährleisten, dass die einschlägigen Dokumente dem Europäischen Parlament und dem 

Rat gleichzeitig, rechtzeitig und auf angemessene Weise übermittelt werden. 

1 Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche 
Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) 
Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/13 und (EG) Nr. 1234/2007 (ABl. L 347 vom 20.12.2013, 
S. 671). 

2  Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der 
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, 
(EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) 
Nr. 485/2008 des Rates (ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 549). 
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(7) Um einheitliche Voraussetzungen für die Durchführung der vorliegenden Verordnung zu 

gewährleisten, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. 

Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sollten diese Befugnisse gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates1 ausgeübt 

werden. Wird jedoch eine Aussetzung der Präferenzeinfuhrregelung erforderlich, so sollte 

der Kommission gestattet werden, Durchführungsrechtsakte zu erlassen, ohne jene 

 

1 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach denen 
die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(8) Diese Verordnung ist Teil der gemeinsamen Handelspolitik der Union, die gemäß 

Artikel 208 AEUV mit den Zielen der Politik der Union auf dem Gebiet der 

Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere den Zielen der Beseitigung der Armut 

sowie der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und einer verantwortungsvollen 

Staatsführung in den Entwicklungsländern, in Einklang stehen muss. Daher sollte die 

vorliegende Verordnung auch mit den Anforderungen der Welthandelsorganisation 

(WTO) und insbesondere mit dem Beschluss zur differenzierten und günstigeren 

Behandlung, Gegenseitigkeit und verstärkten Teilnahme der Entwicklungsländer 

(„Ermächtigungsklausel“), der im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und 

Handelsabkommens 1979 angenommen wurde, in Einklang stehen, die den WTO-

Mitgliedern eine differenzierte und günstigere Behandlung von Entwicklungsländern 

erlauben. 
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(9) Diese Verordnung stützt sich auch auf die Anerkennung des Rechts von kleinen 

Landwirten und Landarbeitern auf ein angemessenes Einkommen und ein sicheres und 

gesundes Arbeitsumfeld als ein grundlegendes Ziel von Handelspräferenzen, die 

Entwicklungsländern und insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern 

gewährt werden. Ziel der Union ist es, die gemeinsame Politik und Maßnahmen 

festzulegen und durchzuführen, um eine nachhaltige Entwicklung in Bezug auf 

Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt in den Entwicklungsländern mit dem vorrangigen 

Ziel zu fördern, die Armut zu beseitigen. In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, 

dass die wesentlichen internationalen Übereinkommen über Menschen- und 

Arbeitnehmerrechte, den Umweltschutz und eine verantwortungsvolle Staatsführung 

ratifiziert und wirksam umgesetzt werden, insbesondere die, die in Anhang VIII der 

Verordnung (EU) Nr. 978/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates1 

aufgeführt sind, um Fortschritte in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung zu 

unterstützen, wie es in der Sonderregelung für zusätzliche Zollpräferenzen gemäß der 

genannten Verordnung vorgesehen ist – 

 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

 

 

 

  

1  Verordnung (EU) Nr. 978/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Oktober 2012 über ein Schema allgemeiner Zollpräferenzen und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 732/2008 des Rates (ABl. L 303 vom 31.10.2012, S. 1). 
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Artikel 1 

Geltungsbereich 

1. Mit dieser Verordnung wird eine Präferenzeinfuhrregelung für die Einfuhr von Reis der 

KN-Codes 1006 10 (mit Ausnahme des KN-Codes 1006 10 10), 1006 20 und 1006 30 mit 

Ursprung in Bangladesch festgelegt. 

2. Die Präferenzeinfuhrregelung ist auf eine Menge von 4 000 Tonnen Reisäquivalent 

(geschälter Reis) pro Kalenderjahr beschränkt. 

Die Mengen anderer Verarbeitungsstufen als derjenigen von geschältem Reis werden 

anhand der Umrechnungssätze in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1312/2008 

umgerechnet. 

3. Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, mit dem die Anwendung der 

Präferenzeinfuhrregelung des Absatzes 1 dieses Artikels ausgesetzt wird, wenn sie 

feststellt, dass im laufenden Jahr die Einfuhren im Rahmen der genannten 

Präferenzeinfuhrregelung die in Absatz 2 dieses Artikels angegebene Menge erreicht 

haben. Dieser Durchführungsrechtsakt wird ohne Anwendung des Verfahrens gemäß 

Artikel 6 Absatz 2 erlassen. 
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Artikel 2 

Einfuhrzoll 

1. Im Rahmen der in Artikel 1 Absatz 2 festgesetzten Menge entsprechen die Einfuhrzölle für 

Reis Folgendem: 

a) bei Rohreis (Paddy-Reis) des KN-Codes 1006 10, mit Ausnahme des KN-Codes 

1006 10 10, den im Gemeinsamen Zolltarif festgesetzten Zöllen, vermindert um 

50 % und des Weiteren vermindert um einen Pauschalbetrag von 4,34 EUR; 

b) bei geschältem Reis des KN-Codes 1006 20 dem gemäß Artikel 183 der Verordnung 

(EU) Nr. 1308/2013 festgesetzten Zoll, vermindert um 50 % und des Weiteren 

vermindert um einen Pauschalbetrag von 4,34 EUR; 

c) bei halbgeschliffenem und vollständig geschliffenem Reis des KN-Codes 1006 30 

dem gemäß Artikel 183 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 festgesetzten Zoll, 

vermindert um einen Betrag von 16,78 EUR, anschließend vermindert um 50 % und 

vermindert um einen weiteren Betrag von 6,52 EUR. 

2. Absatz 1 gilt unter der Bedingung, dass 

Ursprungsbescheinigung ausgestellt hat. 
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Artikel 3 

Delegierte Befugnisse 

Um die Verlässlichkeit und Wirksamkeit der Präferenzeinfuhrregelung sicherzustellen, wird der 

Kommission die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 4 zur Festlegung von 

Vorschriften zu erlassen, die die Teilnahme an der mit Artikel 1 festgelegten 

Präferenzeinfuhrregelung von der Leistung einer Sicherheit abhängig machen.  

Artikel 4 

Ausübung der Befugnisübertragung 

1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte nach Artikel 3 wird der Kommission für 

einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem …  übertragen. Die Kommission erstellt 

spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über 

die Befugnisübertragung. Die Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um 

Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament oder der Rat 

widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des 

jeweiligen Zeitraums. 

  ABl.: Bitte Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung eintragen. 
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3. Die Befugnisübertragung nach Artikel 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat 

jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung 

der in diesem Beschluss genannten Befugnisse. Er wird am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über 

den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten 

Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht 

berührt. 

4. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig 

dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

5. Ein gemäß Artikel 3 erlassener delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, wenn weder das 

Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 

Übermittlung dieses Rechtakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände 

erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist sowohl das Europäische Parlament als 

auch der Rat der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. 

Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei 

Monate verlängert. 
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Artikel 5 

Durchführungsbefugnisse 

Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der erforderlichen Maßnahmen 

betreffend 

(a) das für die Verwaltung der Präferenzeinfuhrregelung anzuwendende 

Verwaltungsverfahren; 

(b) die Mittel zur Feststellung des Ursprungs des unter die Präferenzeinfuhrregelung fallenden 

Erzeugnisses; 

(c) die Form und Gültigkeitsdauer der Ursprungsbescheinigung gemäß Artikel 2 Absatz 2; 

 

(d) gegebenenfalls die Gültigkeitsdauer der Einfuhrlizenzen; 

(e) die Höhe der gemäß Artikel 3 zu leistenden Sicherheit; 

(f) die obligatorischen Mitteilungen an die Kommission durch die Mitgliedstaaten. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem Prüfverfahren gemäß Artikel 6 Absatz 2 

erlassen. 
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Artikel 6 

Ausschussverfahren 

1. Die Kommission wird von dem mit Artikel 229 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 1308/2013 eingesetzten Ausschuss für die gemeinsame Organisation der 

Agrarmärkte unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011. 

2. Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

3. Wird die Stellungnahme des in Absatz 1 genannten Ausschusses im schriftlichen 

Verfahren eingeholt, so wird das Verfahren ohne Ergebnis abgeschlossen, wenn der 

Vorsitz des Ausschusses dies innerhalb der Frist zur Abgabe der Stellungnahme 

beschließt oder mindestens ein Viertel der Ausschussmitglieder dies verlangt. 

 

8005/14   bba/KWI/hü 16 
 DPG  DE 
 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21786&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201308/2013;Nr:1308;Year:2013&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21786&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21786&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=21786&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8005/14;Nr:8005;Year:14&comp=8005%7C2014%7C


 

Artikel 7 

Aufhebung 

Die Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 wird aufgehoben. 

Bezugnahmen auf die Verordnung (EWG) Nr. 3491/90 gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende 

Verordnung und sind gemäß der Entsprechungstabelle im Anhang zu dieser Verordnung zu lesen. 

Artikel 8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union 

in Kraft. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

Geschehen zu ..., 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 
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ANHANG 

ENTSPRECHUNGSTABELLE 

Verordnung (EWG) Nr. 3491/90  Vorliegende Verordnung 

Artikel 1 Artikel 2 

Artikel 2 Absatz 1 Artikel 1 Absatz 2 

Artikel 2 Absatz 2 Artikel 1 Absatz 3 

Artikel 3 Artikel 3 bis 6 
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ANHANG ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHIESSUNG 

Erklärung der Kommission zu delegierten Rechtsakten 

Im Zusammenhang mit der Verordnung (EU) Nr. …/2014 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom … über die Einfuhr von Reis mit Ursprung in Bangladesch und zur Aufhebung der 

Verordnung (EWG) Nr. 3491/90  weist die Kommission auf die von ihr unter Nummer 15 der 

Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der 

Europäischen Kommission eingegangene Verpflichtung hin, dem Parlament umfassende 

Informationen und Unterlagen zu ihren Sitzungen mit nationalen Sachverständigen im Rahmen der 

Ausarbeitung delegierter Rechtsakte durch die Kommission zur Verfügung zu stellen.  

 

  ABl.: Bitte Nummer, Datum und Amtsblattverweis der Verordnung in Dokument 
2012/0085(COD) einfügen. 
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